
Stadt Parchim
Gemeindewahlleitung

Öffentliche Bekanntmachung

über die Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses zur
Bürgermeisterwahl vom 24. April 2022

Gemäß § 33 Absatz IV des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommem (Landes- und
Kommunalwahlgesetz — LKWG M-V) gebe ich hiermit das endgültige Wahlergebnisses zur Bürgermeisterwahl vom
24. April 2022 öffentlich bekannt. Der Gemeindewahlausschuss der Stadt Parchim hat auf seiner öffentlichen Sitzung

am 25. April 2022 folgendes Ergebnis der Wahl zum Bürgerrneister der Stadt Parchim festgestellt:

Wahlberechtigte insgesamt: 14.384
Wählerinnen und Wähler insgesamt: 5.780
g ültige Stimmen: 5.714
ungültige Stimmen: 66

Die Wahlbeteiligung betrug: 40,18 %

Die gültigen Stimmen verteilten sich wie folgt:

Dr. Langer, Sebastian 2.278
Flörke, Dirk 3.436

Der Gemeindewahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Herr Dirk Flörke mit 3.436 Stimmen die erforderliche
Stimmenanzahl von mindestens 2.858 gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum Bürgermeister der Stadt Parchim

gewählt wurde.

Gemäß § 35 LKWG M-V können alle Wahlberechtigten des Wahlgebietes innerhalb von zwei Wochen nach der
Bekanntmachung des Wahlergebnisses gegen die Gültigkeit der Wahl Einspruch erheben. Gegen die Gültigkeit der
Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des hauptamtlichen Bürgermeisters steht das gleiche Recht auch nicht

wahlberechtigten Bewerberinnen und Bewerbern zu.

Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe bei der Wahlleitung zu erheben.
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